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1. EINLEITUNG 

Art. 1 

Gestützt auf Art. 71 Ziff. 2 i.V.m. Art. 74 Abs. 2 lit. a des 	Zweck der Anlage- 
Reglements der Pensionskasse erlässt der Stadtrat auf Antrag 	richtlinien 
der Verwaltungskommission für die Pensionskasse der Stadt 
Frauenfeld (Pensionskasse) die nachfolgenden Anlagerichtli- 
nien. 

2 	Die Richtlinien definieren unter Berücksichtigung des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVG), der dazugehörigen Verordnungen sowie 
allfälliger interner Regelungen der Pensionskasse die Anlage-
tätigkeit. 

3 	Die Richtlinien werden auf Antrag der Verwaltungskommissi-
on mit Beschluss des Stadtrates angepasst, wenn Verände-
rungen der gesetzlichen, wirtschaftlichen oder anderen 
massgeblichen Rahmenbedingungen dies erfordern. 

GRUNDSÄTZE 

Art. 2 

Die Verwaltung des Vermögens der Pensionskasse hat zum 
Ziel, die Ansprüche der Versicherten zusammen mit den reg-
lementarischen Beiträgen von Arbeitnehmenden und Arbeit-
gebenden dauerhaft sicherzustellen. 

2 	Die Pensionskasse verwaltet ihr Vermögen unter den Aspek-
ten der Sicherheit, des marktgerechten Ertrags der Anlagen, 
der Effizienz und der Sicherstellung des Bedarfs an flüssigen 
Mitteln. 

3 	Die Interessen der Gesamtheit der Versicherten stehen bei der 
Anlagetätigkeit jederzeit im Vordergrund. 

4 	Anlagen, welche eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesell-
schaftsentwicklung unterstützen und ethische Grundsätze be-
rücksichtigen, sind zu bevorzugen. 

5 	Die Pensionskasse wählt eine Ablauforganisation, die auf die 
genannten Ziele ausgerichtet ist. 

6 	Die Berichterstattung lässt eine schlüssige Beurteilung der 
tatsächlichen finanziellen Lage der Pensionskasse durch die 
verantwortlichen Organe zu. 

Allgemeine Grundsät-
ze 
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Organisation der Pensionskasse, Anlagemanaoement, 
VVertschnftenverwanung und -Verwahrung, Anlage-
richtlinien, Controlling 

langfristrge Ausrichtung des Vermögens (3-5 Jahre) 
Entscheidungsfaktoren Risrkofahigkeit der Kasse und 
subjektive Rrsrkobereitschaft 

IMer- bzw Untergewichtung von einzelnen Markten 
gegenuber der Strategie aufgrund von Markterwar-
nvn 

	 1 "Artic.fien  Titeln  eTOlgt  die Umsetzung Bsp. Ka 
Aktien Novartis, Nestle oder Anlagestiftungen 

Anlagekonzept 

Das Anlagekonzept beinhaltet die Organisation und die Ent-
scheidungsprozesse im Anlagebereich. 

Art. 4 

Der nach gängigen Regeln ermittelten Risikofähigkeit, der 
gesetzlich und vertraglich eingegangenen Verpflichtungen 
der Pensionskasse und der Risikobereitschaft ist bei der Be-
stimmung der Anlagestrategie und der davon zulässigen Ab-
weichungen Rechnung zu tragen. 

2 	Die Struktur des Vermögens berücksichtigt insbesondere die 
Situation der Passiven unter Beachtung der tatsächlichen fi-
nanziellen Lage sowie die zu erwartenden Entwicklungen im 
Versichertenbestand, der Finanzmärkte und der.,Vorsorgepoli-
tik. 

3 	Das Anlagevermögen wird zur Risiko- und Ertragsoptimierung 
auf verschiedene Anlagekategorien, Märkte und Währungen 
verteilt und es ist eine genügende Marktliquidität sicherzu-
stellen. 

Art. 5 

Stadtrat 
auf Antrag 

der 
Verwaltungs- 
kommission 

Art. 3 	 Art. 7 

Liquidität / Umlauf-
vermögen 

Die Liquiditätshaltung stellt sicher, dass die eingegangenen 
Verpflichtungen der Pensionskasse jederzeit termingerecht 
ausgerichtet werden können. 

Der Entscheidungsprozess der Pensionskasse basiert auf ei- 	Anlageprozess 
nem Prozess mit den folgenden Stufen: 

Rendite der Anlagen Die angestrebte Rendite der Anlagen wird im Rahmen der Ri-
sikofähigkeit festgelegt und soll einen bedeutenden Beitrag 
zur Finanzierung der Leistungsversprechen leisten. 

III. ANLAGEKONZEPT 

Art. 6 

Strategie 

Langfristige Struktur des Vermögens (Strategische Asset Allo-
cation), mit der versucht wird, die strategischen Finanzie-
rungsziele unter Berücksichtigung der relevanten Risiken zu 
erreichen. 

Taktische Bandbreiten 
Finanzplanung und 
Anlagestrategie 

Die angestrebte Rendite, das Risiko der Anlagestrategie und 
die zulässigen Abweichungen von der Strategie in der Umset-
zung werden im Rahmen der strategischen Finanzplanung 
festgelegt. Diese berücksichtigt insbesondere die nach gängi-
gen Regeln ermittelte Risikofähigkeit, die bestehenden und 
erwarteten Verpflichtungen der Pensionskasse, das erwartete 
Ertragspotenzial der Finanzmärkte sowie die Risikobereit-
schaft des Stadtrates. 

2 	Die Verwaltungskommission lässt nach Bedarf eine Asset-
Liability-Studie erstellen. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Anlagestrategie der Risikofähigkeit und der Risiko-
tragpflicht der Pensionskasse sowie der Risikobereitschaft des 
Stadtrates entspricht und der Zielwert für die Wertschwan-
kungsreserve der Anlagestrategie angemessen ist. 

Definieren die zulässigen Gewichte (Positionen) in den Anla-
geklassen der Strategie, die zum Ausnützen von Marktchan-
cen eingegangen werden dürfen. Sie sorgen dafür, dass die 
Strategie mit adäquatem Risiko umgesetzt wird und werden 
bei der Definition der Anlagestrategie vom Stadtrat festge-
legt. 



3 	Im Bereich Vermögensverwaltung ist die Gewährung von 
Darlehen der Pensionskasse an die Stadt Frauenfeld, deren 
Betriebe oder angeschlossene Arbeitgeberinnen oder Arbeit-
geber sowie die Verzinsung stets vom Stadtrat zu genehmi-
gen. 

Taktik 

Die Taktik beschreibt die kurz- bis mittelfristige Struktur des 
Portfolios aufgrund der Markterwartungen (Taktische Asset 
Allocation). 	Die Taktik legt innerhalb der Bandbreiten die 
kurz- und mittelfristige Gewichtung der Kategorien bzw. 
Märkte fest. 

Timing / Selektion 

Timing- und Selektionsentscheide stellen effektive Transakti-
onen dar. Unter Timing wird die Wahl des Zeitpunktes der 
Transaktion verstanden und unter Selektion die Titelwahl. 

Reporting / Berichterstattung 

Zweckmässige, periodische und aussagekräftige Berichterstat-
tung über die Situation, aus der die in der Berichtsperiode 
vorgenommene Anlagetätigkeit und Angaben zur Vermö-
genslage hervorgehen. 
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IV. ANLAGEORGANISATION 

Art. 8 
3 

Organisation Die Organisation und das Verfahren richten sich nach Art. 70 
bis 79 des Pensionskassenreglements. 

Art. 9 

Ergänzende Bestim-
mungen 

1 In Ergänzung zu Art. 74 des Pensionskassenreglements berei-
tet die Verwaltungskommission im Bereich Strategie insbe-
sondere folgende Geschäfte vor: 
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Erstellen und bearbeiten der Anlagerichtlinien der Pensi-
onskasse der Stadt Frauenfeld; 
Anlageorganisation; 
Beurteilung der finanziellen Lage und periodische Uber-
prüfung der Risikofähigkeit; 

Längerfristige 	finanzielle 	Planung 	(Asset-Lia bility- 
Management); 
Bestimmung des Anlageuniversums (Anlagekategorien, 
Märkte etc.); 2 

Wahl der passenden Anlagestrategie sowie der takti-
schen Bandbreiten; 
Bewertungsgrundsätze und Wertschwankungsreserve. 

2 Strategische Entscheide und Änderungen der Anlagerichtli-
nien werden durch den Stadtrat gefällt, 

Art. 10 

Sämtliche Personen, die in die Vermögensbewirtschaftung 	Loyalität in der Ver- 
involviert sind, unterstehen einer strengen Pflicht zur Vertrau- 	mögensverwaltung 
lichkeit. Parallelanlagen gemäss Art. 48 f. Abs. BW 2 sind 
verboten. Die Vermögensanlagetätigkeit hat ausschliesslich 
den Interessen der Pensionskasse zu dienen. 

Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer erstellt für 
sich selbst, beziehungsweise verlangt von allen Personen und 
Institutionen, die mit der Anlage- und Verwaltung betraut 
sind, jährlich eine schriftliche Erklärung über persönliche 
Vermögensvorteile (Art. 48g BVV 2) und erstattet der Verwal-
tungskommission Bericht darüber. Bagatellgeschenke bis 250 
Franken jährlich sind nicht offenlegungspflichtig. 

Die externe Kontrollstelle (Revisionsstelle) hat aufgrund der 
jährlich eingereichten schriftlichen Erklärung der mit der An-
lage und Verwaltung von Vorsorgevermögen betrauten Per-
sonen zu überprüfen, ob die Vorschriften betreffend Loyalität 
gemäss Art. 48g BW 2 eingehalten worden sind. 

Verstösse gegen die Vorschriften der Artikel 48 ff. BW 2 wer-
den durch den Stadtrat im Rahmen des Personalreglements 
geahndet. 

V. RICHTLINIEN 

Art. 11 

Der Stadtrat bestimmt mit der Genehmigung der Anlagestra- 	Allgemeines 
tegie die zulässigen Anlagekategorien, die neutralen Gewich- 
tungen der Kategorien und die entsprechenden taktischen 
Bandbreiten. 

Die gewählte Anlagestrategie erfüllt jederzeit die gesetzlichen 
Anforderungen. 

Art. 12 

Die gültige Anlagestrategie der Pensionskasse und die dazu- 	Die Anlagestrategie 
gehörenden Bandbreiten sind im Anhang aufgeführt. Sie sind 
ein integrierender Bestandteil dieser Richtlinien. 
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Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten 
(Art. 50 Abs. 4 BVV 2) 

Kollektivanlagen 

Ausübung der Aktio-
närsrechte 

Art. 13 

Eine Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 
BVV 2 ist zulässig, sofern der Vorsorgezweck dadurch nicht 
gefährdet wird. 

2 	Der Stadtrat hat sicherzustellen, dass die Anforderungen 
betreffend Führungsverantwortung (Art. 49a BVV 2) und Si-
cherheit (Art. 50 BVV 2) auch im Falle der Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten erfüllt sind. 

3 	Die Einhaltung von Art. 50 Abs. 1-3 BVV 2 wird jährlich im 
Anhang der Jahresrechnung schlüssig dargelegt. 

Art. 14 

Die Anlage des Vermögens oder Teile davon in indirekte An-
lageformen ist zulässig (beispielsweise Ansprüche' von Anla-
gestiftungen, Anteile von Anlagefonds oder Vermögensanla-
ge in Beteiligungsgesellschaften oder Indexzertifikate). Die 
kollektiven Anlagen und die Beteiligungsgesellschaften sind 
bezüglich der äquivalenten Grundrisiken den Direktanlagen 
gleichgestellt. 

Art. 15 

Die Verwaltungskommission delegiert die Wahrnehmung der 
Aktionärsrechte an die Geschäftsführerin oder den Geschäfts-
führer. Sie oder er kann diese an unabhängige Aktionärsver-
treter weiterdelegieren oder sich vertreten lassen.  

wandfrei betrachtet, wenn sie bei einer anerkannten Ratin-
gagentur (Referenz: Standard & Poors) mit einem Mindestra-
ting von „A-„ (Single A-) oder äquivalent eingestuft wird. 
Neuanlagen in Schuldnerinnen oder Schuldner mit schlechte-
ren Ratings als „A-„ sind grundsätzlich nicht gestattet. Beste-
hende Anlagen in Schuldnerinnen oder Schuldner, deren Ra-
ting sich verschlechtert, dürfen bis zu einem Mindestrating 
von „BBB-" (Triole B-) weiter gehalten werden. 

Bei Kollektivanlagen kann auf Grund der Diversifikation von 
diesem Mindestrating abgewichen werden. 

Die Begrenzung pro Schuldnerin oder Schuldner richtet sich 
nach Art. 54 BVV 2. 

3 	Anlagen in Aktien können in Direktanlagen oder in Kollektiv-
anlagen erfolgen. Die Begrenzung pro Gesellschaft richtet 
sich nach Art. 54a BVV2. 

Bei den Anlagen muss es sich um Titel handeln, die an einer 
Börse kotiert sind oder regelmässig ausserbörslich gehandelt 
werden. 

4 	Hypotheken sind in der Form von Kollektivanlagen zugelas-
sen. Die Vergabe von Hypothekarkrediten ist ausgeschlossen. 

Das Anlagegebiet beschränkt sich auf „Hypotheken 
Schweiz". 

Darlehen an die Stadt Frauenfeld und deren Betriebe sowie 
an die angeschlossenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sind zulässig. Es gelten die Einschränkungen gemäss Art. 57 
BVV 2. 

2 	Das Stimmverhalten orientiert sich grundsätzlich an den Emp- 
fehlungen der ETHOS, Schweizerischer Stiftung für nachhalti-
ge Entwicklung, Genf, oder einer Institution mit ähnlicher 
Zielsetzung. 

Art. 16  

6 	Immobilien sind in der Form von Kollektivanlagen sowie in 
Ausnahmefällen in direkten Immobilienanlagen zulässig. 

Direktanlagen dürfen nur in der Schweiz erfolgen. 

Bei Übernahme von Eigentum aus dem Finanzvermögen der 
Stadt müssen in jedem Fall die Interessen der Pensionskasse 
im Vordergrund stehen. 

Bestimmungen für die 
Anlagekategorien 

Der Liquidität dürfen Kontoguthaben, Geldmarktanlagen, 
Obligationen mit einer Restlaufzeit bis maximal 12 Monate 
sowie Marchzinsen zugerechnet werden. Bei allen Geld-
marktanlagen ist auf eine ausreichende Bonität zu achten. 

2 	Anlagen in Obligationen können in Direktanlagen oder in 
Kollektivanlagen (Anlagefonds oder Ansprüche von Anlage-
stiftungen) erfolgen. 

Bei der Auswahl der Anlagen ist insbesondere auf die Qualität 
der Schuldnerin oder des Schuldners und die Liquidität der 
Anlagen zu achten. Sie werden dann als bonitätsmässig ein- 

7 	Alternative Anlagen (z.B. Hedge Funds, Rohstoffe) sind im 
Rahmen der Anlagestrategie (Anhang 1) nur in kollektiver 
Form erlaubt. Bei den Kollektivanlagen in alternative Anlage-
instrumente darf keine Nachschusspflicht bestehen. 

Bei Hedge Funds dürfen nur Fund of Funds erworben wer-
den. 
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Art. 17 

Art. 20 

Ausleihe von Wert-
schriften (Securities 
Lending) 

Derivative Instrumen- 
te 

Fremdwährungen vorzusehen, die über den gemäss Art. 55 
lit. e BVV 2 zulässigen 30% des Gesamtvermögens liegt. 

Die Ausleihe von Wertschriften (Securities Lending and Bor-
rowing ) ist nicht erlaubt. 

Das Vermögen wird grundsätzlich in Basiswerten angelegt. 
Ausnahmsweise ist der ergänzende Einsatz von derivativen In-
strumenten im Rahmen der Verordnung über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2), insbe-
sondere Art. 56a BVV 2, zugelassen. 

Bewertung Die Bewertung des Vermögens erfolgt in Schweizer Franken 
und die Jahresrechnung wird nach den Fachempfehlungen 
zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 erstellt und geglie-
dert. 

serve 

Allgemein 

Die Wertschwankungsreserve bezweckt das Auffangen von 	Wertschwa nkungsre- 
Kursschwankungen auf den Anlagen und dient der Sicherstel-
lung des finanziellen Gleichgewichts der Pensionskasse (De-
ckungsgrad von mindestens 100%). 

2 	Die Höhe der angestrebten Wertschwankungsreserve wird 
anhand der gültigen Anlagestrategie definiert und ist im An-
hang aufgeführt. 

3 	Die Wertschwankungsreserve wird nach den finanziellen 
Möglichkeiten bis höchstens zur Zielgrösse geäufnet resp. 
aufgelöst. Das heisst, ein Ertragsüberschuss in der Jahres-
rechnung kann nur ausgewiesen werden, sofern die Zielgrös-
se erreicht ist. Eine Unterdeckung wird nur bilanziert, wenn 
die Wertschwankungsreserve vollständig aufgelöst ist. 

VI. CONTROLLING UND BERICHTERSTATTUNG 

Art. 23 

Der Anlageausschuss besorgt die Vermögensverwaltung im 
Rahmen der vom Stadtrat genehmigten Anlagestrategie und 
Anlagerichtlinien. Er informiert den Stadtrat und die Verwal-
tungskommission regelmässig. 

r- 

2 	Der Einsatz solcher Instrumente muss fachmännisch begrün- 
det sein und insbesondere die nachstehenden Bedingungen 
erfüllen: 

3 	Es sind keine Positionen oder Verpflichtungen ohne Deckung 
gestattet, das heisst es müssen bei engagementerhöhenden 
Positionen jederzeit die notwendige Liquidität bzw. bei enga-
gementreduzierenden Positionen die entsprechenden Basis-
werte vorhanden sein; 

4 	Es dürfen nur Derivate eingesetzt werden, die von den in 
diesen Richtlinien zugelassenen Basiswerten abgeleitet sind; 

Die Konstruktion und die Wirkungsweise der eingesetzten 
Derivate müssen für den Stadtrat nachvollziehbar sein; 

6 	Die eingesetzten Instrumente müssen über eine genügende 
Marktliquidität und über eine gute Bonität der Gegenseite 
verfügen; 

7 	Die eingegangenen Positionen sind in der Berichterstattung 
mit dem Engagement gemäss den Richtlinien des Bundesam-
tes für Sozialversicherung aufzuführen (Zuteilung zu den ent-
sprechenden Anlagekategorien nach dem ökonomischen Ex-
posu re). 

Art. 18 

Innerhalb der einzelnen Anlagekategorien können strukturier-
te Produkte (auf Anrechnung an die jeweilige Quote) frei ein-
gesetzt werden, wenn sie die für die jeweilige Anlagekatego-
rie geltenden Voraussetzungen sachgemäss erfüllen und aus-
serdem auch im ungünstigsten Fall die Beibehaltung des Risi-
ko-Charakters der Anlagekategorie gewährleistet ist. 

Art. 19 

Bei den Fremdwährungen wird von der Erweiterung der An-
lagemöglichkeiten im Rahmen von Art. 50 BVV 2 Gebrauch 
gemacht (vgl. Ziffer 5.3). Damit ist es möglich, in der Anlage-
strategie (vgl. Anhang 1) eine Gesamtbegrenzung für 

Strukturierte Produkte 

Fremdwährungen 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 24 

1 	Die Verwaltungskommission überprüft jährlich die Anlage- 	Art, Umfang und 
strategie und legt dem Stadtrat den jährlichen Bericht mit der 	Frequenz 
Darstellung der Vermögenssituation zur Genehmigung vor. 
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2 	Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer stelrt den 
jährlichen Bericht der Pensionskasse zuhanden der Versicher-
ten und des Amtes für berufliche Vorsorge sicher. 

3 	Die Geschäftsführung stellt weiter sicher, dass der Stadtrat 
und die Verwaltungskommission mindestens vierteljährlich 
folgende Dokumentationen erhalten: 

Darstellung des Gesamtvermögens; 
Erzielte Rendite in der Berichtsperiode; 
Aussagen zur Einhaltung der taktischen Bandbreiten in 
der Berichtsperiode. 

VII. INKRAFTTRETEN 

Art. 25 

Inkrafttreten 	 1 	Die vorliegenden Anlagerichtlinien wurden vom'Stadtrat am 
8. September 2009 genehmigt. Sie ersetzen jene vom 9. De-
zember 2008. 

2 	Sie treten per sofort in Kraft. 

Änderungen dieser Richtlinien bedürfen wiederum der Genehmigung des Stadtrates Frau-
enfeld. 

Frauenfeld, 8. September 2009 

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 
Der Stadtammann 	 Der Stadtschreiber 

Carlo Parolari 	 Ralph Limoncelli  

Anhang 1: Anlagestrategie und Zielgrösse für die Wertschwankungsreserve 

Die gültige Anlagestrategie der Pensionskasse der Stadt Frauenfeld sieht wie folgt aus: 

Stufe Gesamtvermögen 	 Vermögensaufteilung 

Anlagekategorie 

Liquiditat & Geldmarkt 

Strategie 

'Band- 
breite 
Min. 

Band- 
breite 
Max. 

15.0% 

Ansätze je Anlagekate-
gorie für Wertschwan-

1  kungsieSCIVert 

2.0% 0.0% 0.0% 

Hypotheken 5.0% 2.0% 10.0% 6.0% 
_. 

Obligation*. CHF + Darlehen 32.0% 23.0% 41.0% 12.0% 

Obligationen Fremdwahrungen 5.0% 0.0% 10.0% 12.0% 

Total Obligatio- 
nen/Hypotheken/Darlehen 42.0% 25.0% 61.0% 

Norrileeefte total 	 44,0% 25.0%. 76.0% 

Aktien Schweiz 12.0% 7.0% 18.0% 20.0% 

Aktien Ausland 12.0% 7.0% 18.0% 25.0% 

Total Aktien 

Immobilien Schweiz 

24.0% 14.0% 32.0% 

19.0% 10.0% 25.0% 6.0% 

immobiiien Ausland 3.0% 0.0% 5.0% 6.0% 

Total knmobilien 22.0% 10.0% 28.0% 

• Hedge Funds 5.0% 0.0% 7.0% 25.0% 

Commodities 	 ' 5.0% 0.0% 10.0% 25.0% 

Total Alternative Anlagen 	
- 

10.0% 0.0% 15.0% 

Sachwerte total 56.0% 24.0% 75,0% 

Fremdwährungsanteil totar 30.0% 

Die Anlagestrategie wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 22. Juni 2009 per 1. Juli 2009 an-
gepasst. 

Auf Basis dieser Anlagestrategie und diesen abgestuften Prozentsätzen ergäbe sich als Ziel eine 
Wertschwankungsreserve von rund 13 bis 15 Prozent. 

Forderungen Fremdwährung, Aktien Ausland, Alternative Anlagen max. 30%, zusätzlich können max. 5% in Immo-
bilien Ausland angelegt sein. 
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